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Diese Ausgabe erscheint auch online

Gärtringen!

aus der Vogelperspektive!

Der Herrenberger Fotograf Gabriel Holom unternahm im Juni bei idealem Wetter einen Bildflug 
und konnte uns mit aktuellem Bildmaterial versorgen, das uns anschaulich die Weiterentwick-
lung der Gemeinde darstellt. 

Deutlich zu sehen sind die Bauarbeiten zur Erschließung des Baugebietes "Lammtal".
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Rathaus aktuell

Bevölkerungspyramide
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Jetzt beantragen:  
Seit 2016 profitieren mehr Menschen im Land 
vom Wohngeld

Seit Jahresbeginn 2016 ist die 
Reform des Wohngeldrechts in 
Kraft. Der Zuschuss für einkom-
mensschwache Bürgerinnen und 
Bürger zu den Wohnkosten wurde 
erhöht, zudem wurde der Kreis 
der Berechtigten erweitert.

Durch die Änderung des Wohn-
geldgesetzes wurden in Baden-
Württemberg etwa 49.000 zusätz-
liche Erstanträge auf Wohngeld 
prognostiziert. Da bislang jedoch 
weniger Neuanträge als erwartet 
gestellt wurden, ermuntert das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Bürgerinnen und 
Bürger mit geringerem Einkommen 
nun ausdrücklich, bei ihren zustän-
digen Wohngeldbehörden einen 
eventuellen Wohngeldanspruch 
prüfen zu lassen.

Wohngeld können Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss, 
Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem 
Wohnraum als Lastenzuschuss erhalten. Die Hälfte des aus-
bezahlten Wohngelds wird aus Landesmitteln finanziert. Die 
Wohngeldreform trägt dazu bei, dass gerade Menschen mit 
geringerem Einkommen noch mehr als bisher bei den Wohn-
kosten entlastet werden.
Mit der Reform wurde dem Anstieg der Einkommen und der 
Bruttokaltmieten Rechnung getragen und die Werte der zur 
Berechnung des Wohngelds geltenden Tabelle um durch-
schnittlich 39 Prozent angehoben. Zudem wurden die gel-
tenden Miethöchstbeträge für Wohngeldberechtigte je nach 
Mietenstufe von 7 bis 27 Prozent erhöht: In Regionen mit 
stark steigenden Mieten wurden sie stärker angepasst als in 
anderen Regionen. Alle Gemeinden bundesweit sind einer 
von sechs Mietenstufen zugeordnet - jeweils abhängig vom 
örtlichen Mietniveau der Wohngeldempfänger.
Vielfach erhalten Bürgerinnen und Bürger jetzt Wohngeld, 
die vor der Reform keinen Anspruch gehabt haben. Insge-
samt profitieren hauptsächlich drei Personengruppen von der 
Wohngeldreform. 
Dies sind zum einen die bisherigen Wohngeldhaushalte, die 
im Jahr 2016 auch ohne Reform Wohngeld beziehen. Dann 
gibt es die so genannten Hereinwachserhaushalte, deren 
Einkommen bislang die Grenzen für einen Wohngeldanspruch 
überschritten haben und die im Jahr 2016 erstmals wieder 
mit Wohngeld bei den Wohnkosten entlastet werden. Hier 
sind auch Rentnerinnen und Rentner - ungeachtet der Ren-
tenerhöhung zum 1. Juli 2016 - angesprochen. 
Außerdem die so genannten Wechslerhaushalte, die zuvor 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) oder Leistungen der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezie-
hungsweise der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölf-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) bezogen haben.
Im Landkreis Böblingen werden die Wohngeldanträge von 
den Rathäusern entgegengenommen. Für die Bearbeitung 
der Anträge von EinwohnerInnen aus den Großen Kreisstäd-
ten Böblingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen sind 
die Wohngeldbehörden der dortigen Stadtverwaltung zustän-
dig. Die Anträge der EinwohnerInnen der übrigen Städte/
Gemeinden im Landkreis bearbeitet die Wohngeldbehörde 
des Landratsamts Böblingen.
Wohngeldantragsformulare und weitere Informationen gibt es 
im Rathaus oder im Internet unter http://www.lrabb.de/
wohngeld.

Defibrillatoren können Menschenleben retten
Wussten Sie schon, dass wir 
in unserer Gemeinde über 
zwei öffentlich zugängliche 
Defibrillatoren verfügen?
In Deutschland sterben 
jedes Jahr rund 130.000 
Menschen durch plötzliches 
Herzversagen, das in der 
Regel mit einem Kammer-
flimmern anfängt. 
Die einzige effektive Ge-
genmaßnahme stellt die Defibrillation dar. Bei erfolgreicher 
Anwendung stellt sich danach der normale Herzrhythmus 
wieder ein. Entscheidend ist ein möglichst früher Beginn der 
Defibrillation, denn jede Minute ohne wirksame Reanimation 
senkt die Überlebenschance um 10 %.
Ein automatisierter externer Defibrillator (AED) ist ein batterie- 
bzw. akkubetriebenes Gerät, das selbst ein EKG erstellt, aus-
wertet und dem Benutzer genaue Anweisungen gibt, was zu tun 
ist. Daher lassen sich diese Geräte auch von Laien bedienen. 
In Gärtringen finden Sie einen AED im Automatenraum der 
Kreissparkasse in der Hauptstraße, in Rohrau im Vorraum der 
Postagentur im Rathaus in der Nufringer Straße 1.
Dort finden Sie ein Notruftelefon, das Sie durch einen einfachen 
Knopfdruck mit der Notrufzentrale verbindet, diese nimmt auf 
wann, wo, wie und was passiert ist und öffnet per Fernaus-
lösung den roten Kasten in dem der AED untergebracht ist. 
Dann können Sie diesen entnehmen und damit der von 
einem Herzversagen betroffenen Person unter Umständen 
das Leben retten. Die Notrufzentrale hat dann auch bereits 
einen Notarztwagen in Bewegung gesetzt, der Sie dann mit 
weitergehenden Rettungsmaßnahmen ablöst.
Das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Gärtringen führt immer 
wieder Rot-Kreuz-Kurse durch, die sich mit der Handhabung der 
Defibrillatorenbeschäftigen. Für Vereine und Gruppen kann das 
DRK eigene Schulungsveranstaltungen durchführen. Bitte wen-
den Sie sich gerne an Herrn Jörg Walz vom DRK, Tel.: 22761

Anmeldung und Informationen
unter jugend@mv-gaertringen.de

Nach deiner BLOCKFLÖTENAUSBILDUNG
oder ab 8 Jahren hast Du die WAHL

ZWISCHEN VERSCHIEDENEN INSTRUMENTEN

NEUE BLOCKFLÖTENKURSE
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Auf einen Blick

Geburtstagsjubilare

Es feiern am:

11.08.2016
Herr Andreas Lichtl, Rohrweg 20, seinen 80. Geburtstag

13.08.2016
Herr Wolf Dieter Eisenmann, Rohrau, Hildrizhauser Str. 20/5, 
seinen 70. Geburtstag

18.08.2016
Herr Theobald Haunold, Moltkestr. 24, seinen 75. Geburtstag

Auch denjenigen, die aus persönlichen Gründen nicht genannt 
sein wollen, wünschen wir für die Zukunft viel Glück und vor 
allem Gesundheit.

Bereitschaftsdienst

Ärztliche Notfallpraxis Herrenberg
am Krankenhaus Herrenberg
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg
Freitag 16 – 22 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 8 – 22 Uhr
Patienten können ohne telefonische Voranmeldung in die 
Notfallpraxis kommen.
Ab 22 Uhr Krankenhausambulanz Herrenberg. Achtung: Neue 
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst außerhalb der 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis und für medizinisch notwendige 
Hausbesuche des Bereitschaftsdienstes: 
Kostenfreie Rufnummer 116117.

Im mehrmals jährlich wechselnden Rhythmus 
gibt die Gemeinde Gärtringen im Rahmen ihrer 
Kulturförderung Gärtringer Künstler/-innen und 
Hobbykünstler/-innen die Möglichkeit, ihre Arbei-
ten in den Räumen des Rathauses im Rohrweg 2 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Gemeinde 
sieht darin einen wichtigen kommunalen Beitrag 
zur Förderung der örtlichen Kultur.
Die Gärtringer Künstlerin Sissi Katefidis und die 
Rohrauer Künstlerin Inge Nobel-Kurzynsky stel-

len derzeit ihre Bilder und Skulpturen im Gärtringer Rathaus aus.
Inspiriert von der Farbenvielfalt und vom Licht des 
Südens hat Sissi Katefidis den Themenkreis zur 
mediterranen Welt aus immer wieder neuen Pers-
pektiven aufgegriffen – von der naturalistischen bis 
hin zur ästhetisch reduzierten, abstrakten Darstel-
lung spannt sich hierbei der Bogen. Harmonie und 
Leichtigkeit geben den Ton an in ihren Bildern, die 
das ewige Spiel aus Schatten und Licht in sich 
tragen und dem Betrachter auf subtile Weise ein 

heiteres und tief in sich ruhendes Lebensgefühl vermitteln. Aus-
gebildet wurde sie zur Schauwerbegestalterin, Druck, Graphik, 
Typographie; Weiterbildung in Malerei, Zeichen- und Aquarel-
lausbildung, Erweiternde Malausbildung an Kunstakademien 

im In- und Ausland, seit 1995 Illustrationen von 
Musikschulwerken.
Inge Nobel-Kurzynsky wurde in Hamburg geboren 
und hat dort 25 Jahre gelebt und als Zahntechnike-
rin gearbeitet. Etwa 2 Jahre lebte sie in Johannes-
burg in Süd-Afrika. Es war eine bedrückende aber 
auch beeindruckende Zeit in Johannesburg. Seit 
1987 leben sie und ihr Mann in Baden-Württemberg 
und seit 1996 in Rohrau. – Erste Berührung mit Ton 
hatte Inge Nobel-Kurzynsky in den 1980er Jahren. 
Später kam Kalligrafie dazu.

Die sehenswerten Exponate können bis zum 25. November 
2016 im Rathaus Gärtringen, Rohrweg 2, während der Öff-
nungszeiten, Montag bis Freitag, 8.30 Uhr – 12.00 Uhr, und Don-
nerstagnachmittags, 14.00 Uhr – 18.30 Uhr, besichtigt werden.

Neue Mitarbeiterin im Bürgeramt der Gemeindeverwaltung
Dieser Tage konnten die Kolleginnen und Kollegen der Gemeinde-
verwaltung Frau Marie Elsäßer, neue Mitarbeiterin im Bürgeramt, 
sehr herzlich begrüßen. Frau Elsäßer hat ihren Arbeitsplatz im 
Rathaus, Rohrweg 2, Erdgeschoss, Zimmer 4. Die Stelle musste 
neu besetzt werden, da die bisherige Stelleninhaberin, Frau Ka-
ren Gluiber, in die Ortschaftsverwaltung nach Rohrau wechselte.
Nachdem die Tätigkeiten in der Ortschaftsverwaltung in Rohrau 
inhaltlich nahezu identisch sind mit den Aufgaben im Gärtringer 
Bürgeramt, vertreten sich die Kolleginnen auch bei Krankheits- 
bzw. Urlaubsabwesenheit gegenseitig. Insofern wird Frau Gluiber 
bzw. Frau Schimpf von der Rohrauer Ortschaftsverwaltung auch 
immer wieder in unserem Gärtringer Bürgeramt zu sehen sein.
Das Bürgeramt der Gemeinde ist eine zentrale Anlaufstelle in-
nerhalb des Rathauses, bei welcher die Aufgaben verschiedener 
Fachämter zusammengefasst und entweder direkt bearbeitet, oder 
für eine abschließende Entscheidung vorbereitet werden. Das Bür-
geramt ist insofern für viele die “erste Anlaufstelle.“ Zum umfang-
reichen Aufgabengebiet des Bürgeramtes gehören unter anderem:
Polizeiliche An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte über Ein-
tragungen im Melderegister, Eintragung von Auskunftssperren, 
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Anträge auf Erteilung 
eines Polizeilichen Führungszeugnisses, Anträge auf Erteilung 
eines Gewerbezentralregisterauszuges, Anträge auf Ausstellung 
von Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe, Anträge 
auf Ausstellung vorläufiger Ausweispapiere, Anträge auf Schwer-
behindertenausweise, Ausgabe von Infobroschüren, Entgegen-
nahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Anträge auf 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bzw. Duldung, Führung von 
Wählerverzeichnissen bei Wahlen einschließlich Abwicklung der 
gesamten Briefwahl, Fundangelegenheiten, Gewerbean-, ab- und 
ummeldungen, zahlreiche statistische Erhebungen im Auftrag des 

Statistischen Landesamtes, Verwaltung des Landesfamilienpas-
ses einschließlich Ausgabe der Gutscheine, Telefonzentrale u.v.m.
An dieser Aufzählung ist ersichtlich, welches große Aufgabenge-
biet in unseren Bürgerämtern tagtäglich zu bewältigen ist. Wir 
wünschen daher auch an dieser Stelle allen Kolleginnen und 
insbesondere Frau Elsäßer viel Freude bei ihrer umfangreichen 
und vielfältigen Arbeit.

Unser Bild zeigt von links nach rechts: Die neue Kollegin Marie 
Elsäßer (Bürgeramt Gärtringen), Regine Schimpf (Ortschaftsver-
waltung Rohrau), Karen Gluiber (Ortschaftsverwaltung Rohrau), 
Thomas Thüroff (Sachgebietsleiter Ordnungsamt), nicht auf dem 
Bild ist Martina Bienzle (Bürgeramt Gärtringen)
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Terärztlicher Bereitschaftsdienst
13./14.08.2016
Tierarztpraxis Dr. Gerhard Seifert, Wiesenstraße 1, Jettingen, 
Tel. 07452 76166

Apothekenbereitschaftsdienst
Ein gedruckter Notdienstplan liegt in allen Apotheken in Herren-
berg, Nebringen, Bondorf, Deckenpfronn, Kuppingen, Nufringen, 
Gärtringen, Ehningen, Aidlingen und Deufringen aus.

11. August um 8.30 Uhr bis 12. August um 8.30 Uhr 
Apotheke Haug, Herrenberg, Walther-Knoll-Straße 3, 
Tel. 07032 21656

12. August um 8.30 Uhr bis 13. August um 8.30 Uhr 
Alte Apotheke Gärtringen, Gärtringen, Wilhelmstraße 2,
Tel. 07034 26019

13. August um 8.30 Uhr bis 14. August um 8.30 Uhr 
Schönbuch-Apotheke, Gültstein, Schloßstraße 11,
Tel. 07032 72076     

14. August um 8.30 Uhr bis 15. August um 8.30 Uhr 
Apotheke am Markt, Deckenpfronn, Pfarrgasse 5, Tel. 07056 8482

15. August um 8.30 Uhr bis 16. August um 8.30 Uhr 
Apotheke Waegerle, Ehningen, Marktplatz 3, Tel. 07034 8014

16. August um 8.30 Uhr bis 17. August um 8.30 Uhr
Apotheke am Hasenplatz, Herrenberg, Hindenburgstraße 38, 
Tel. 07032 945711     

17. August um 8.30 Uhr bis 18. August um 8.30 Uhr 
Gäu-Apotheke, Nebringen, Sindlinger Straße 25,
Tel. 07032 72878     

18. August um 8.30 Uhr bis 19. August um 8.30 Uhr 
Carmel-Apotheke, Nufringen, Hauptstraße 14, Tel. 07032 83957

Termine

Donnerstag, 11. August 2016
16 Uhr   Samariterstift Gärtringen, Diavortrag „Von Ludwigs-

burg nach Besigheim“ 

Samstag, 13. August 2016
7-12 Uhr Wochenmarkt rund um den Marktplatz Gärtringen

Sonntag, 14. August 2016
09.00 Uhr Ev. Kirche Rohrau, Gottesdienst mit Vorläuten 
10.00 Uhr Neuapostolische Kirche, Gottesdienst in Herrenberg
10.00 Uhr Ev. Kirche Gärtringen, Gottesdienst
10.30 Uhr Kath. Kirche Gärtringen, Eucharistiefeier mit Kräuterweihe 
11.00 Uhr Württembergischer Christusbund, Gottesdienst 

Spruch der Woche
Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden. 
Aber nicht einfacher. 
                                                                                       Albert Einstein

Amtliche Bekanntmachungen

Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurden die Geschwindig-
keiten der Fahrzeuge überprüft. 

Die letzten vorgenommenen Messungen ergaben folgende Er-
gebnisse:

Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen 
 
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurden die Geschwindigkeiten der  
Fahrzeuge überprüft. Die letzten vorgenommenen Messungen ergaben folgende  
Ergebnisse: 
 
 

Datum Uhrzeit Straße Zuläss. 
Geschwin- 

digkeit 

Gesamt- 
zahl der 

Fahr-
zeuge 

Be-
anst. 
Fahr- 
zeuge 

% Max. 
km/h 

13.07 
05:42-
08:59 

Vorstadt 50 364 16 4,4 71 

21.07 
13:31-
14:52 

K 1045 
Nufringer Straße 

50 190 - - 52 

21.07 
15:40-
16:13 

 
K 1045 

70 68 3 4,4 103 

21.07 
16:30- 
18:30 

Grabenstraße  30 819 117 14,2 52 

21.07 
18:55- 
20:17 

Vorstadt 50 484 - -  54 

24.07 
10:05- 
13:45 

Vorstadt 50 485 49 10,1 75 

26.07 
7:30- 
9:30 

Kirchstraße 7 150 45 30 32 

 
 
 
 



6 Nummer 32
Donnerstag, 11. August 2016

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 und 5 des Was-
sergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 
4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 
13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemein-
derat der Gemeinde Gärtringen am 28.06.2016 
folgende Satzung beschlossen:
I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1)  Die Gemeinde Gärtringen betreibt die Be-
seitigung des in ihrem Gebiet angefallenen 
Abwassers als eine öffentliche Einrichtung. 
Voraussetzung für die Beseitigung ist, dass 
das Abwasser über eine Grundstücksent-
wässerungsanlage in die öffentliche Abwas-
seranlage gelangt oder zu einer öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlage gebracht (an-
geliefert) wird.

(2)  Die Gemeinde kann die Abwasserbeseiti-
gung ganz oder teilweise durch Dritte vor-
nehmen lassen.

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Er-
weiterung oder Änderung der öffentlichen 
Abwasseranlagen besteht nicht.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1)  Abwasser ist das durch häuslichen, ge-
werblichen, landwirtschaftlichen oder 
sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaf-
ten veränderte Wasser und das bei Tro-
ckenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser (Schmutzwasser) sowie das von 
Niederschlägen aus dem Bereich von be-
bauten oder befestigten Flächen gesam-
melt abfließende Wasser (Niederschlags-
wasser). Als Schmutzwasser gelten auch 
die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern 
und Ablagern von Abfällen austretenden 
und gesammelten Flüssigkeiten. 

  Öffentliche Abwasseranlagen haben den 
Zweck, das im Gemeindegebiet angefal-
lene Abwasser zu sammeln, den Abwas-
serbehandlungsanlagen zuzuleiten und 
zu reinigen. Öffentliche Abwasseranlagen 
sind insbesondere die öffentlichen Kanä-
le, Anlagen zur Ableitung von Grund- und 
Drainagewasser, durch die die öffentlichen 
Abwasseranlagen entlastet werden, Re-
genrückhaltebecken, Regenüberlauf- und 
Regenklärbecken, Retentionsbodenfilter, 
Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und 
Versickerungs- und Rückhalteanlagen für 
Niederschlagswasser (u. a. Mulden- und 
Rigolensysteme, Sickermulden/-teiche/-
schächte), soweit sie nicht Teil der Grund-
stücksentwässerungsanlage sind sowie 
offene und geschlossene Gräben, soweit 
sie von der Gemeinde zur öffentlichen Ab-
wasserbeseitigung benutzt werden.

  Zu den öffentlichen Abwasseranlagen ge-
hört auch für die Abwasserbeseitigung 
hergestellte künstliche Gewässer gemäß § 
17 Abs. 1 Nr. 1 KAG sowie der Teil der 
Hausanschlussleitung, der im Bereich der 
öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen ver-
läuft (Grundstücksanschluss).

(2)  Grundstücksentwässerungsanlagen sind 
alle Einrichtungen, die der Sammlung, Vor-
behandlung, Prüfung und Ableitung des 
Abwassers bis zur öffentlichen Abwasser-
anlage dienen.

  Dazu gehören insbesondere Leitungen, 
die im Erdreich oder im Fundamentbe-
reich verlegt sind und das Abwasser dem 
Grundstücksanschluss zuführen (Grundlei-
tungen), Prüfschächte sowie Pumpanlagen 
bei einer Abwasserdruckentwässerung und 
Versickerungs- und Rückhalteanlagen für 
Niederschlagswasser soweit sie sich auf 
privaten Grundstücksflächen befinden.

(3)  Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für 
außerplanmäßige Ableitungen in den öffent-
lichen Kanal. Drosseleinrichtungen dienen 
der vergleichmäßigten und reduzierten (ge-
drosselten) Ableitung von Abwasser in den 
öffentlichen Kanal; sie sind so auszulegen, 
dass eine Einleitung nur in Ausnahmesitua-
tionen (zum Beispiel Starkregen) erfolgt

II. Anschluss und Benutzung

§ 3
Berechtigung und Verpflichtung zum  

Anschluss und zur Benutzung
(1  Die Eigentümer von Grundstücken, auf de-

nen Abwasser anfällt, sind nach näherer 
Bestimmung dieser Satzung berechtigt und 
verpflichtet, ihre Grundstücke an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen anzuschließen, 
diese zu benutzen und das gesamte auf 
den Grundstücken anfallende Abwasser 
der Gemeinde im Rahmen des § 45 b 
Abs.1 und Abs. 2 WG zu überlassen. Der 
Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur 
baulichen Nutzung des Grundstücks Be-
rechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers.

(2)  Die Benutzungs- und Überlassungspflicht 
nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nut-
zung eines Grundstücks oder einer Woh-
nung berechtigten Personen

(3)  Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, 
sobald die für sie bestimmten öffentlichen 
Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt 
sind. Wird die öffentliche Abwasseranlage 
erst nach Errichtung einer baulichen Anlage 
hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb 
von sechs Monaten nach der betriebsferti-
gen Herstellung anzuschließen.

(4)  Unbebaute Grundstücke sind anzuschlie-
ßen, wenn der Anschluss im Interesse der 
öffentlichen Gesundheitspflege, des Ver-
kehrs oder aus anderen Gründen des öf-
fentlichen Wohls geboten ist.

§ 4
Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss

(1)  Wenn der Anschluss eines Grundstücks 
an die nächste öffentliche Abwasseranlage 
technisch unzweckmäßig oder die Ableitung 
des Abwassers über diesen Anschluss für 
die öffentliche Abwasseranlage nachteilig 
wäre, kann die Gemeinde verlangen oder 
gestatten, dass das Grundstück an eine 
andere öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen wird.

(2)  Ist die für ein Grundstück bestimmte öf-
fentliche Abwasseranlage noch nicht her-

gestellt, kann die Gemeinde den vorläufigen 
Anschluss an eine andere öffentliche Ab-
wasseranlage gestatten oder verlangen.

§ 5
Befreiungen

Von der Verpflichtung zum Anschluss seines 
Grundstücks an die öffentliche Abwasserbesei-
tigung und von der Pflicht zur Benutzung deren 
Einrichtungen ist aufgrund § 46 Abs. 5 S.1 WG 
der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf 
Antrag insoweit und solange zu befreien, als 
ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen 
seines die öffentlichen Belange überwiegenden 
privaten Interesses an der eigenen Beseitigung 
des Abwassers nicht zugemutet werden kann 
und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbe-
denklich ist.

§ 6
Allgemeine Ausschlüsse

(1)  Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung 
sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, 
die die Reinigungswirkung der Klärwerke, 
den Betrieb der Schlammbehandlungsan-
lagen, die Schlammbeseitigung oder die 
Schlammverwertung beeinträchtigen, die 
öffentlichen Abwasseranlagen angreifen, 
ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung 
behindern, erschweren oder gefährden 
können, oder die den in öffentlichen Ab-
wasseranlagen arbeitenden Personen oder 
dem Vorfluter schaden können. Dies gilt 
auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

(2)  Insbesondere sind ausgeschlossen:
 1.  Stoffe - auch im zerkleinerten Zustand -, 

die zu Ablagerungen oder Verstopfungen 
in den öffentlichen Abwasseranlagen 
führen können (z.B. Kehricht, Schutt, 
Asche, Zellstoffe, Mist, Schlamm, Sand, 
Glas, Kunststoffe, Textilien, Küchenab-
fälle, Schlachtabfälle, Haut- und Le-
derabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, 
Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige 
Rückstände);

 2.  feuergefährliche, explosive, giftige, fett- 
und ölhaltige Stoffe (z.B. Benzin, Heiz-
öl, Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-/
Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, 
Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln 
oder vergleichbaren Chemikalien, Blut 
aus Schlachtungen, mit Krankheitskei-
men behaftete oder radioaktive Stoffe) 
sowie Arzneimittel;

 3.  Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltun-
gen, Silosickersaft und Molke;

 4.  faulendes und sonst übelriechendes 
Abwasser (z.B. milchsaure Konzentrate, 
Krautwasser);

 5.  Abwasser, das schädliche oder belästigen-
de Gase oder Dämpfe verbreiten kann;

 6.  Abwasser, das einem wasserrechtlichen 
Bescheid nicht entspricht;

 7.  Abwasser, dessen Beschaffenheit oder 
Inhaltsstoffe über den Richtwerten des 
Anhangs A.1 des Merkblatts DWA-M 
115-2 vom Februar 2013 (Herausgeber/
Vertrieb: Deutsche Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. – 
DWA-, Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 
Hennef) liegen.

Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS)  
der Gemeinde Gärtringen vom 01.01.2017
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(3)  Die Gemeinde kann im Einzelfall über die 
nach Absatz 2 einzuhaltenden Anforderun-
gen hinausgehende Anforderungen stellen, 
wenn dies für den Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlagen erforderlich ist.

(4)  Die Gemeinde kann im Einzelfall Ausnah-
men von den Bestimmungen der Absätze 
1 und 2 zulassen, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, die Versagung der 
Ausnahme im Einzelfall eine unbillige Härte 
bedeuten würde und der Antragsteller even-
tuell entstehende Mehrkosten übernimmt.

§ 7
Ausschlüsse im Einzelfall,  
Mehrkostenvereinbarung

(1)  Die Gemeinde kann im Einzelfall Abwasser 
von der öffentlichen Abwasserbeseitigung 
ausschließen,

 a)  dessen Sammlung, Fortleitung oder Be-
handlung im Hinblick auf den Anfallort oder 
wegen der Art oder Menge des Abwassers 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verursa-
chen würde;

 b)  das nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Abwassertechnik nicht mit 
häuslichen Abwässern gesammelt, fort-
geleitet oder behandelt werden kann.

(2)  Die Gemeinde kann im Falle des Absatzes 
1 den Anschluss und die Benutzung ge-
statten, wenn der Grundstückseigentümer 
die für den Bau und Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlagen entstehenden Mehrkos-
ten übernimmt und auf Verlangen ange-
messene Sicherheit leistet.

(3)  Schließt die Gemeinde in Einzelfällen Ab-
wasser von der Beseitigung aus, bedarf 
dies der Zustimmung der Wasserbehörde 
(§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG).

§ 8
Einleitungsbeschränkungen

(1)  Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einlei-
tung von Abwasser von einer Vorbehand-
lung oder Speicherung abhängig machen, 
wenn seine Beschaffenheit oder Menge 
dies insbesondere im Hinblick auf den Be-
trieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder 
auf sonstige öffentliche Belange erfordert.

(2)  Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche 
Abwasseranlagen, die nicht an eine öffent-
liche Kläranlage angeschlossen sind, nur 
nach ausreichender Vorbehandlung einge-
leitet werden.

(3)  Die Einleitung von Abwasser, das der Besei-
tigungspflicht nicht unterliegt, und von sonsti-
gem Wasser bedarf der schriftlichen Genehmi-
gung der Gemeinde.

§ 9
Eigenkontrolle

(1)  Die Gemeinde kann verlangen, dass auf Kos-
ten des Verpflichteten (nach § 3 Absätze 1 
und 2) Vorrichtungen zur Messung und Re-
gistrierung der Abflüsse und der Beschaffen-
heit der Abwässer sowie zur Bestimmung der 
Schadstofffracht in die Grundstücksentwässe-
rungsanlage eingebaut oder an sonst geeig-
neter Stelle auf dem Grundstück angebracht, 
betrieben und in ordnungsgemäßem Zustand 
gehalten werden.

(2)  Die Gemeinde kann auch verlangen, dass 
eine Person bestimmt wird, die für die Be-
dienung der Anlage und für die Führung des 
Betriebstagebuchs verantwortlich ist. Das 

Betriebstagebuch ist mindestens drei Jahre 
lang, vom Datum der letzten Eintragung 
oder des letzten Beleges an gerechnet, auf-
zubewahren und der Gemeinde auf Verlan-
gen vorzulegen.

§ 10
Abwasseruntersuchungen

(1)  Die Gemeinde kann beim Verpflichteten 
Abwasseruntersuchungen vornehmen. Sie 
bestimmt, in welchen Abständen die Pro-
ben zu entnehmen sind, durch wen sie zu 
entnehmen sind und wer sie untersucht. Für 
das Zutrittsrecht gilt § 21 Abs. 2 entspre-
chend.

(2)  Wenn bei einer Untersuchung des Abwas-
sers Mängel festgestellt werden, hat der 
Verpflichtete diese unverzüglich zu beseiti-
gen.

§ 11
Grundstücksbenutzung

Die Grundstückseigentümer können bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen der § 93 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) durch die Gemeinde 
verpflichtet werden, für Zwecke der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen 
einschließlich Zubehör zur Ab- und Fortleitung 
von Abwasser über ihre Grundstücke zu dul-
den. Die Grundstückseigentümer haben insbe-
sondere den Anschluss anderer Grundstücke 
an die Anschlussleitung zu ihren Grundstücken 
zu dulden.

III. Grundstücksanschlüsse, 
Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 12
Grundstücksanschlüsse

(1)  Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden 
ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt 
und beseitigt.

(2)  Art, Zahl und Lage der Grundstücksan-
schlüsse sowie deren Änderung werden 
nach Anhörung des Grundstückseigentü-
mers und unter Wahrung seiner berechtig-
ten Interessen von der Gemeinde bestimmt. 
Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen 
Anschluss eines Grundstücks notwendi-
gen Grundstücksanschlüsse bereit; diese 
Kosten sind durch den Teilbetrag für den 
öffentlichen Abwasserkanal (§ 33 Nr. 1) ab-
gegolten.

(3)  Jedes Grundstück, das erstmalig an die öf-
fentliche Abwasseranlagen angeschlossen 
wird, erhält einen Grundstücksanschluss; 
werden Grundstücke im Trennverfahren ent-
wässert, gelten die beiden Anschlüsse als ein 
Grundstücksanschluss. Die Gemeinde kann 
mehr als einen Grundstücksanschluss her-
stellen, soweit sie es für technisch notwendig 
hält. In besonders begründeten Fällen (z.B. 
Sammelgaragen, Reihenhäuser) kann die Ge-
meinde den Anschluss mehrerer Grundstücke 
über einen gemeinsamen Grundstücksan-
schluss vorschreiben oder auf Antrag zulas-
sen.

§ 13
Sonstige Anschlüsse

(1)  Die Gemeinde kann auf Antrag des Grund-
stückseigentümers weitere Grundstücksan-
schlüsse sowie vorläufige oder vorüberge-
hende Anschlüsse herstellen. Als weitere 

Grundstücksanschlüsse gelten auch An-
schlüsse für Grundstücke, die nach Entste-
hen der Beitragsschuld (§ 34) neu gebildet 
werden.

(2)  Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 
der in Absatz 1 genannten Grundstücks-
anschlüsse hat der Grundstückseigentümer 
der Gemeinde zu erstatten.

(3)   Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
endgültigen Herstellung des Grundstücks-
anschlusses, im Übrigen mit der Beendi-
gung der Maßnahme. Der Erstattungsan-
spruch wird binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig.

§ 14
Private Grundstücksanschlüsse

(1)  Private Grundstücksanschlüsse sind vom 
Grundstückseigentümer auf eigene Kosten 
zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und 
zu beseitigen.

(2)  Entspricht ein Grundstücksanschluss nach 
Beschaffenheit und Art der Verlegung den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der 
Gemeinde und verzichtet der Grundstücksei-
gentümer schriftlich auf seine Rechte an der 
Leitung, so ist der Grundstücksanschluss auf 
sein Verlangen von der Gemeinde zu über-
nehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im Au-
ßenbereich (§ 35 BauGB).

(3)  Unterhaltungs-, Änderungs-, Erneuerungs- 
und Beseitigungsarbeiten an privaten 
Grundstücksanschlüssen (Abs. 1) sind der 
Gemeinde vom Grundstückseigentümer 
mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen.

§ 15
Genehmigungen

(1)  Der schriftlichen Genehmigung der Gemein-
de bedürfen

 1.  die Herstellung der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen, deren Anschluss sowie 
deren Änderung;

 2.  die Benutzung der öffentlichen Abwas-
seranlagen sowie die Änderung der 
Benutzung. Bei vorübergehenden oder 
vorläufigen Anschlüssen wird die Geneh-
migung widerruflich oder befristet ausge-
sprochen.

(2)  Einem unmittelbaren Anschluss steht der 
mittelbare Anschluss (z.B. über bestehende 
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich.

(3)  Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusam-
mensetzung und Menge der anfallenden 
Abwässer, die vorgesehene Behandlung der 
Abwässer und die Bemessung der Anlagen 
ersichtlich sein. Außerdem sind dem Antrag 
folgende Unterlagen beizufügen:

 -  Lageplan im Maßstab 1:500 mit Einzeich-
nung sämtlicher auf dem Grundstück 
bestehender Gebäude, der Straße, der 
Schmutz- und Regenwasseranschlusslei-
tungen, der vor dem Grundstück liegen-
den Straßenkanäle und der etwa vorhan-
denen weiteren Entwässerungsanlagen, 
Brunnen, Gruben, usw.;

 -  Grundrisse des Untergeschosses (Kel-
lergeschosses) der einzelnen anzuschlie-
ßenden Gebäude im Maßstab 1:100, mit 
Einzeichnung der anzuschließenden Ent-
wässerungsteile, der Dachableitung und 
aller Entwässerungsleitungen unter Anga-
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be des Materials, der lichten Weite und 
der Absperrschieber oder Rückstauver-
schlüsse;

 -  Systemschnitte der zu entwässernden 
Gebäudeteile im Maßstab 1:100 in der 
Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe 
der Hauptleitungen und der Fallrohre, der 
Dimensionen und der Gefällverhältnisse, 
der Höhenlage, der Entwässerungsanlage 
und des Straßenkanals, bezogen auf Nor-
malnull).

Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen An-
gaben (Höhenlage des Straßenkanals, Lage der 
Anschlussstelle und Höhenfestpunkte) sind bei 
der Gemeinde einzuholen. Dort sind auch For-
mulare für die Entwässerungsanträge erhältlich.

§ 16
Regeln der Technik

Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. 
Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind 
insbesondere die technischen Bestimmungen 
für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung 
von Abwasseranlagen und die Einleitungsstan-
dards, die die oberste Wasserbehörde durch 
öffentliche Bekanntmachung einführt. Von den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik kann 
abgewichen werden, wenn den Anforderungen 
auf andere Weise ebenso wirksam entsprochen 
wird.

§ 17
Herstellung, Änderung und Unter- 

haltung der Grundstücksent- 
wässerungsanlagen

(1)  Die Grundstücksentwässerungsanlagen 
sind vom Grundstückseigentümer auf seine 
Kosten herzustellen, zu unterhalten, zu än-
dern, zu erneuern und nach Bedarf gründ-
lich zu reinigen.

(2)  Die Gemeinde kann, zusammen mit dem 
Grundstücksanschluss, einen Teil der 
Grundstücksentwässerungsanlage, vom 
Grundstücksanschluss bis einschließlich 
des Prüfschachts, herstellen oder erneu-
ern. Die insoweit entstehenden Kosten hat 
der Grundstückseigentümer zu tragen. § 13 
Abs. 3 gilt entsprechend

(3)  Grundleitungen sind in der Regel mit min-
destens 150 mm Nennweite auszuführen. 
Der letzte Schacht mit Reinigungsrohr (Prüf-
schacht) ist so nahe wie technisch möglich an 
die öffentliche Abwasseranlage zu setzen; er 
muss stets zugänglich und bis auf Rückstau-
ebene (§ 20) wasserdicht ausgeführt sein.

(4)  Wird eine Grundstücksentwässerungsanla-
ge - auch vorübergehend - außer Betrieb 
gesetzt, so kann die Gemeinde den Grund-
stücksanschluss verschließen oder beseitigen. 
Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. 
§ 13 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Gemeinde 
kann die in Satz 1 genannten Maßnahmen 
auf den Grundstückseigentümer übertragen.

§ 18
Abscheider, Hebeanlagen,  

Pumpen, Zerkleinerungsgeräte
(1)  Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leicht-

flüssigkeiten wie Benzin und Benzol sowie 
Öle oder Ölrückstände in das Abwasser ge-
langen können, sind Vorrichtungen zur Ab-
scheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser 
(Abscheider mit dazugehörenden Schlamm-

fängen) einzubauen, zu betreiben, zu unter-
halten und zu erneuern. Die Abscheider mit 
den dazugehörenden Schlammfängen sind 
vom Grundstückseigentümer in regelmäßi-
gen Zeitabständen, darüber hinaus bei be-
sonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. 
Bei schuldhafter Säumnis ist er der Gemein-
de gegenüber schadensersatzpflichtig. Für 
die Beseitigung/Verwertung der anfallenden 
Stoffe gelten die Vorschriften über die Ab-
fallentsorgung.

(2)  Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentü-
mer im Einzelfall den Einbau und den Betrieb 
einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn 
dies für die Ableitung des Abwassers not-
wendig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen auf 
Grundstücken, die an Abwasserdruckleitungen 
angeschlossen werden. § 16 bleibt unberührt.

(3)  Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, 
Müll, Papier und dergleichen sowie Hand-
tuchspender mit Spülvorrichtung dürfen 
nicht an Grundstücksentwässerungsanla-
gen angeschlossen werden.

§ 19
Außerbetriebsetzung von  

Kleinkläranlagen
Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und 
Sickeranlagen sind unverzüglich außer Betrieb 
zu setzen, sobald das Grundstück über eine 
Abwasserleitung an eine öffentliche Kläranlage 
angeschlossen ist. Die Kosten für die Stillegung 
trägt der Grundstückseigentümer selbst.

§ 20
Sicherung gegen Rückstau

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücks-
entwässerungsanlagen, insbesondere Toiletten mit 
Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, 
Waschbecken, die tiefer als die Straßenoberflä-
che an der Anschlussstelle der Grundstücksent-
wässerung (Rückstauebene) liegen, müssen vom 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten gegen 
Rückstau gesichert werden. Im Übrigen hat der 
Grundstückseigentümer für rückstaufreien Abfluss 
des Abwassers zu sorgen.

§ 21
Abnahme und Prüfung der  

Grundstücksentwässerungsanlagen,  
Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster

(1)  Vor der Abnahme durch die Gemeinde darf 
die Grundstücksentwässerungsanlage nicht 
in Betrieb genommen werden.

  Die Abnahme der Grundstücksentwäs-
serungsanlage befreit den Bauherrn, den 
Planverfasser, den Bauleiter und den aus-
führenden Unternehmer nicht von ihrer Ver-
antwortlichkeit für die vorschriftsmäßige und 
fehlerfreie Ausführung der Arbeiten.

(2)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Grund-
stücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Die 
Grundstückseigentümer und Besitzer (nach 
§ 3 Absätze 1 und 2) sind verpflichtet, die 
Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe zu 
leisten. Sie haben den zur Prüfung des 
Abwassers notwendigen Einblick in die Be-
triebsvorgänge zu gewähren und die sonst 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Von der 
Gemeinde beauftragten Personen dürfen 
Grundstücke zur Überwachung der Einhal-
tung der satzungsrechtlichen Vorschriften 
und der Erfüllung danach auferlegter Ver-
pflichtungen betreten.

(3)  Werden bei der Prüfung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen Mängel festgestellt, 
hat sie der Grundstückseigentümer unver-
züglich zu beseitigen.

(4)  Die Gemeinde ist nach § 49 Abs. 1 WG 
in Verbindung mit der Eigenkontrollverord-
nung des Landes verpflichtet, Betriebe, von 
deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit 
und Menge ein erheblicher Einfluss auf die 
öffentliche Abwasserbehandlungsanlage, de-
ren Wirksamkeit, Betrieb oder Unterhaltung 
oder auf das Gewässer zu erwarten ist, in 
einem sogenannten Indirekteinleiterkataster 
zu erfassen. Dieses wird bei der Gemeinde 
geführt und wird auf Verlangen der Wasser-
behörde übermittelt. 

  Die Verantwortlichen dieser Betriebe sind 
verpflichtet, der Gemeinde, auf deren Auf-
forderung hin, die für die Erstellung des 
Indirekteinleiterkatasters erforderlichen An-
gaben zu machen.

  Dabei handelt es sich um folgende Angaben:
  Name des Betriebes und der Verantwortlichen, 

Art und Umfang der Produktion, eingeleitete 
Abwassermenge, Art der Abwasserbehand-
lungsanlage sowie der wesentlichen Haupt-
wasserinhaltstoffe.

  Die Gemeinde wird dabei die Geheimhal-
tungspflicht von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen sowie die Belange des Da-
tenschutzes beachten.

IV. Abwasserbeitrag

§ 22
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung 
ihres Aufwands für die Anschaffung, Herstellung 
und den Ausbau der öffentlichen Abwasseran-
lagen einen Abwasserbeitrag. Der Abwasserbei-
trag wird in Teilbeträgen (§ 33) erhoben.

§ 23
Gegenstand der Beitragspflicht

(1)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, 
für die eine bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden können.

  Erschlossene Grundstücke, für die eine bau-
liche oder gewerbliche Nutzung nicht festge-
setzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn 
sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind 
und nach der geordneten baulichen Entwick-
lung der Gemeinde zur Bebauung anstehen.

(2)  Wird ein Grundstück an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen tatsächlich angeschlossen, 
so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 nicht erfüllt sind.

§ 24
Beitragsschuldner

(1)  Beitragsschuldner bzw. Schuldner der 
Vorauszahlung ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Voraus-
zahlungsbescheids Eigentümer des Grund-
stücks ist.

(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, so ist der Erbbauberechtigte an 
Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. 
Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teilei-
gentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil beitragspflichtig.
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(3)  Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Woh-
nungs- oder Teileigentum im Eigentum 
mehrerer Personen zur gesamten Hand, 
ist die Gesamthandsgemeinschaft beitrags-
pflichtig.

§ 25
Beitragsmaßstab

Maßstab für den Abwasserbeitrag ist die Nutzungs-
fläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachung der 
Grundstücksfläche (§ 26) mit einem Nutzungsfaktor 
(§ 27). Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl ge-
rundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nach-
kommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 26
Grundstücksfläche

(1) Als Grundstücksfläche gilt
 1.  bei Grundstücken im Bereich eines Be-

bauungsplans die Fläche, die der Ermitt-
lung der zulässigen Nutzung zugrunde 
zu legen ist;

 2.  soweit ein Bebauungsplan nicht besteht 
oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 
BauGB nicht besteht oder die erforderliche 
Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 
50 m von der der Erschließungsanlage zu-
gewandten Grundstücksgrenze.

  Reicht die bauliche oder gewerbliche Nut-
zung über diese Begrenzung hinaus oder 
sind Flächen tatsächlich angeschlossen, so 
ist die Grundstückstiefe maßgebend, die 
durch die hintere Grenze der Nutzung, zu-
züglich der baurechtlichen Abstandsflächen, 
bestimmt wird.

Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige 
Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, 
bleiben bei der Bestimmung der Grundstück-
stiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen 
auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch 
genutzte Flächen.
(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 
Satz 2 KAG bleiben unberührt.

§ 27
Nutzungsfaktor

(1)  Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die 
Grundstücksfläche (§ 26) mit einem Nut-
zungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen 
beträgt:

 1.  bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00,
 2.  bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25,
 3.  bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50,
 4.  bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubar-

keit 1,75,
 5.  bei sechs- und mehrgeschossiger Be-

baubarkeit 2,00.
(2)  Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstü-

cken, für die nur eine Nutzung ohne Bebau-
ung zulässig ist oder bei denen die Bebau-
ung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird 
ein Nutzungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. 
Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs- oder Grün-
flächengrundstücke, deren Grundstücksflä-
chen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht 
oder nur zu einem untergeordneten Teil mit 
Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. 
überdeckt sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, 
Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 28 bis 
31 finden keine Anwendung.

§ 28
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grund-

stücken, für die ein Bebauungsplan die 
Geschosszahl festsetzt

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan fest-
gesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschos-
se. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl 
genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. Als 
Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der Lan-
desbauordnung (LBO) in der im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück 
mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher 
Geschosszahl zulässig, ist die höchste Zahl der 
Vollgeschosse maßgebend.

§ 29
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei  

Grundstücken, für die ein Bebauungsplan 
eine Baumassenzahl festsetzt

(1)  Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der 
Vollgeschosse eine Baumassenzahl aus, so 
gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl ge-
teilt durch 3,5.; das Ergebnis wird auf eine 
volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastel-
len ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl 
aufgerundet und Nachkommastellen, die 
kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet werden.

(2)  Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei 
Anwendung der Baumassenzahl zulässigen 
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Ge-
schosszahl aus der Teilung dieser Baumasse 
durch die Grundstücksfläche und nochmali-
ger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; das 
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 
wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden.

§ 30
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grund-

stücken, für die ein Bebauungsplan die 
Höhe baulicher Anlagen festsetzt

(1)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der 
baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, 
sondern setzt er die Höhe baulicher Anla-
gen in Gestalt der maximalen Gebäudehöhe 
(Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl 
das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der 
baulichen Anlage geteilt durch

 1.  3,0   für die im Bebauungsplan als Klein-
siedlungsgebiete (WS), reine Wohngebie-
te (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), 
Ferienhausgebiete, Wochenendhausge-
biete und besondere Wohngebiete (WB) 
festgesetzten Gebiete und

 2.  4,0   für die im Bebauungsplan als 
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), 
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), 
Industriegebiete (GI) und sonstige Son-
dergebiete (SO) festgesetzten Gebiete;

  Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerun-
det, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl ab-
gerundet werden.

(2)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der 
baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, 

sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen 
in Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnitt-
punkt der senkrechten, traufseitigen Außen-
wand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Ge-
schosszahl das festgesetzte Höchstmaß der 
Höhe der baulichen Anlage geteilt durch

 1.  2,7   für die im Bebauungsplan als Klein-
siedlungsgebiete (WS), reine Wohngebie-
te (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), 
Ferienhausgebiete, Wochenendhausge-
biete und besondere Wohngebiete (WB) 
festgesetzten Gebiete und

 2.  3,5   für die im Bebauungsplan als 
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), 
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), 
Industriegebiete (GI) und sonstige Son-
dergebiete (SO) festgesetzten Gebiete;

  Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerun-
det, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden.

(3)  Ist im Einzelfall eine größere als die im 
Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher 
Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß 
Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzu-
rechnen.

(4)  Weist ein Bebauungsplan statt der Zahl der 
Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl 
sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die 
zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage 
aus, so ist die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 
3 in eine Geschosszahl umzurechnen.

§ 31
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grund-
stücken, für die keine Planfestsetzung i.S. 

der §§ 28 bis 30 bestehen
(1)  Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten 

bzw. in beplanten Gebieten, für die der 
Bebauungsplan keine Festsetzungen nach 
§§ 31 bis 33 enthält, ist maßgebend:

 1.  bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Geschosse,

 2.  bei unbebauten, aber bebaubaren 
Grundstücken die Zahl der auf den 
Grundstücken in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Geschosse.

(2)  Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB) ist maßgebend:

 1.  bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Geschosse;

 2.  bei unbebauten Grundstücken, für die ein 
Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der 
genehmigten Geschosse.

(3)  Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der 
LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§37) 
geltenden Fassung. Sind auf einem Grund-
stück mehrere bauliche Anlagen mit unter-
schiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die 
höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend.

(4)  Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein 
Vollgeschoss i.S. der LBO, gilt als Geschoss-
zahl die Baumasse des Bauwerks geteilt 
durch die überbaute Grundstücksfläche 
und nochmals geteilt durch 3,5; mindestens 
jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Ge-
schosszahl. Das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 
0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet und Nachkommastellen, die kleiner als 
0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl 
abgerundet werden.
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§ 32
Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht

(1)  Von Grundstückseigentümern, für deren 
Grundstück eine Beitragsschuld bereits ent-
standen ist oder deren Grundstücke beitrags-
frei angeschlossen worden sind, werden wei-
tere Beiträge erhoben,

 1.  soweit die bis zum Inkrafttreten dieser 
Satzung zulässige Zahl bzw. genehmig-
te höhere Zahl der Vollgeschosse über-
schritten oder eine größere Zahl von Voll-
geschossen allgemein zugelassen wird;

 2.  soweit in den Fällen des § 31 Abs. 2 
Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollge-
schosse zugelassen wird;

 3.  wenn das Grundstück mit Grundstücks-
flächen vereinigt wird, für die eine Bei-
tragsschuld bisher nicht entstanden ist;

 4.  soweit Grundstücke unter Einbeziehung 
von Teilflächen, für die eine Beitrags-
schuld bereits entstanden ist, neu gebil-
det werden.

(2)  Wenn bei der Veranlagung von Grundstü-
cken Teilflächen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 
dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG 
unberücksichtigt geblieben sind, entsteht 
eine weitere Beitragspflicht, soweit die Vor-
aussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung 
entfallen.

§ 33
Beitragssatz

Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus:
Teilbeiträgen je m² Nutzungsflä-

che (§ 25)
EURO

1.  für den öffentlichen  
Abwasserkanal 

   (Kanalbeitrag) 3,24
2.  für den mechanisch-

biologischen Teil des 
Klärwerks,Sammler und 
Regenwasserbehand-
lungsanlagen (Klärbeitrag)

3,93

§ 34
Entstehung der Beitragsschuld

(1)  Die Beitragsschuld entsteht:
 1.  In den Fällen des § 23 Abs. 1, sobald 

das Grundstück an den öffentlichen Ka-
nal angeschlossen werden kann.

 2.  In den Fällen des § 23 Abs. 2 mit dem 
Anschluss, frühestens jedoch mit dessen 
Genehmigung.

 3.  In den Fällen des § 33 Nr. 2 bis 3, sobald 
die Teile der Abwasseranlagen für das 
Grundstück genutzt werden können.

 4.  In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 mit der Erteilung der Baugenehmigung 
bzw. dem Inkrafttreten des Bebauungs-
plans oder einer Satzung i.S. von § 34 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB

 5.  In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 3 wenn 
die Vergrößerung des Grundstücks im 
Grundbuch eingetragen ist.

 6.  In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 4, 
wenn das neugebildete Grundstück im 
Grundbuch eingetragen ist.

 7.  In den Fällen des § 32 Abs. 2 mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Teilflächenabgrenzung nach § 26 Abs. 
1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 
Satz 2 KAG, insbesondere mit dem In-

krafttreten eines Bebauungsplanes oder 
einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 
1 BauGB, der Bebauung, der gewerb-
lichen Nutzung oder des tatsächlichen 
Anschlusses von abgegrenzten Teilflä-
chen jedoch frühestens mit der Anzeige 
einer Nutzungsänderung gemäß § 46 
Abs. 7.

(2)  Für Grundstücke, die schon vor dem 
1.4.1964 an die öffentlichen Abwasseranla-
gen hätten angeschlossen werden können, 
jedoch noch nicht angeschlossen worden 
sind, entsteht die Beitragsschuld mit dem 
tatsächlichen Anschluss, frühestens mit 
dessen Genehmigung.

(3)  Für mittelbare Anschlüsse gilt § 15 Abs. 2 
entsprechend.

§ 35
Vorauszahlungen, Fälligkeit

Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) wird jeweils 
einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabe-
bescheids fällig.

§ 36
Ablösung

(1)  Die Gemeinde kann, solange die Beitrags-
schuld noch nicht entstanden ist, mit dem 
Beitragsschuldner die Ablösung des Ab-
wasserbeitrags (Teilbeitrag) vereinbaren.

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich 
nach der Höhe der voraussichtlich entstehen-
den Beitragsschuld (Teilbeitragsschuld); die 
Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen 
dieser Satzung.

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht.

V. Abwassergebühren

§ 37
Erhebungsgrundsatz

(1)  Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der 
öffentlichen Abwasseranlagen Abwasserge-
bühren.

(2)  Für die Bereitstellung eines Zwischenzählers 
gemäß § 41 Abs. 2 wird eine Zählergebühr 
gemäß § 42 a erhoben.

§ 38
Gebührenmaßstab

(1  Die Abwassergebühren werden getrennt 
für die auf den Grundstücken anfallende 
Schmutzwassermenge (Schmutzwasserge-
bühr, § 40) und für die anfallende Nieder-
schlagswassermenge (Niederschlagswas-
sergebühr, § 40 a) erhoben.

(2)  Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst 
sich die Abwassergebühr nach der eingeleite-
ten Schmutzwasser- bzw. Wassermenge.

(3)  Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwas-
serbehandlungsanlage gebracht, bemisst 
sich die Abwassergebühr nach der Menge 
des angelieferten Abwassers.

§ 39
Gebührenschuldner

(1)  Schuldner der Abwassergebühr (§ 37 Abs.1) 
und der Zählergebühr (§ 37 Abs. 2) ist der 
Grundstückseigentümer. Der Erbbauberech-
tigte ist anstelle des Grundstückseigentü-
mers Gebührenschuldner. Beim Wechsel 
des Gebührenschuldners geht die Gebüh-
renpflicht mit Beginn des auf den Übergang 
folgenden Kalendermonats auf den neuen 
Gebührenschuldner über.

(2)  Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 
38 Absatz 3 ist derjenige, der das Abwas-
ser anliefert.

(3)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner.

§ 40
Bemessung der Schmutzwassergebühr

(1)  Bemessungsgrundlage für die Schmutz-
wassergebühr im Sinne von § 38 Abs. 1 ist:

 1.  die dem Grundstück aus der öffentlichen 
Wasserversorgung zugeführte Wasser-
menge;

 2.  bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauch-
wasserversorgung, die dieser entnom-
mene Wassermenge;

 3.  im Übrigen das auf den Grundstücken 
anfallende Niederschlagswasser, soweit 
es als Brauchwasser im Haushalt oder 
im Betrieb genutzt wird.

  Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist 
die Bemessungsgrundlage die eingeleitete 
Wasser-/Abwassermenge.

(2)  Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) sowie 
bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 
1 Nr. 2) und bei der Nutzung von Nieder-
schlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 
3) werden von der Gemeinde Zwischenzäh-
ler eingebaut, unterhalten und entfernt; sie 
stehen im Eigentum der Gemeinde und wer-
den von ihr abgelesen. Die §§ 21 Abs. 2 und 
3, 22 und 23 der Wasserversorgungssat-
zung finden entsprechend Anwendung. Für 
die Bereitstellung des Zwischenzählers wird 
gemäß § 41 a eine Zählergebühr erhoben.

(3)  Bei der Nutzung von Niederschlagswasser 
als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) wird, so-
lange keine geeigneten Messeinrichtungen 
vorhanden sind, die Wassermenge nach 
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 pauschal um 10 m³/
Jahr und mit Erstwohnsitz gemeldete Per-
son erhöht. Dabei werden alle Personen 
berücksichtigt, die sich während des Veran-
lagungszeitraumes nicht nur vorübergehend 
auf dem Grundstück aufhalten.

§ 40 a
Bemessung der  

Niederschlagswassergebühr
(1)  Bemessungsgrundlage für die Nieder-

schlagswassergebühr (§ 38 Abs. 1) sind 
die bebauten und befestigten (versiegelten) 
Flächen des an die öffentliche Abwasser-
beseitigung angeschlossenen Grundstücks, 
von denen Niederschlagswasser unmittel-
bar oder mittelbar den öffentlichen Abwas-
seranlagen zugeführt wird.

  Maßgebend für die Flächenberechnung ist 
der Zustand zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der 
Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt 
des Beginns des Benutzungsverhältnisses.

(2)  Die versiegelten Flächen werden mit einem 
Faktor multipliziert, der unter Berücksichti-
gung des Grades der Wasserdurchlässigkeit 
und der Verdunstung für die einzelnen Ver-
siegelungsarten wie folgt festgesetzt wird:
1.  Vollständig versiegelte Flächen 

Dachflächen, Asphalt, Beton,  
Bitumen 0,9

2.  Stark versiegelte Flächen 
Pflaster, Platten, Verbundsteine,  
Rasenfugenpflaster 0,6



Nummer 32
Donnerstag, 11. August 2016 11

3.  Wenig versiegelte Flächen Kies, 
Schotter, Schotterrasen, Rasen-
gittersteine, Porenpflaster, Grün-
dächer 0,3

  Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der 
Faktor derjenigen Versiegelungsart nach 
den Punkten 1-3, die der vorliegenden 
Versiegelung in Abhängigkeit vom Wasser-
durchlässigkeitsgrad am nächsten kommt.

(3)  Grundstücksflächen, von denen Nieder-
schlagswasser über eine Sickermulde, ein 
Mulden-Rigolensystem oder eine vergleich-
bare Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder 
Notüberlauf den öffentlichen Abwasseranla-
gen zugeführt wird, werden mit dem Faktor 
0,3 berücksichtigt.

(4)  Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in 
die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
gen angeschlossen sind, bleiben im Rah-
men der Gebührenbemessung unberück-
sichtigt.

  Für Flächen, die an Zisternen mit Überlauf 
angeschlossen sind gilt Folgendes:

 a)  Bei Regenwassernutzung, ausschließlich 
zur Gartenbewässerung, werden die Flä-
chen um 8 m² je m³ Fassungsvolumen 
reduziert.

 b)  bei Regenwassernutzung im Haushalt 
oder Betrieb werden die Flächen um 15 
m² je m³ Fassungsvolumen reduziert.

  Sätze 1 und 2 gelten nur für Zisternen, die 
fest installiert und mit dem Boden verbun-
den sind sowie ein Mindestfassungsvolu-
men von 2 m³ aufweisen.

§ 41
Absetzungen

(1)  Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentlichen Abwasseranlagen eingelei-
tet wurden, werden auf Antrag des Ge-
bührenschuldners bei der Bemessung der 
Schmutzwassergebühr (§ 40) abgesetzt. In 
den Fällen des Abs. 2 erfolgt die Absetzung 
von Amts wegen.

(2)  Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frisch-
wassermengen soll durch Messung eines 
besonderen Wasserzählers (Zwischenzähler) 
erbracht werden, der den eichrechtlichen 
Vorschriften entspricht. Zwischenzähler wer-
den auf Antrag des Grundstückseigentü-
mers ausschließlich von der Gemeinde ein-
gebaut, unterhalten und entfernt; sie stehen 
im Eigentum der Gemeinde und werden 
von ihr abgelesen. Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 
22 und 23 der Wasserversorgungssatzung 
finden entsprechend Anwendung.

(3)  Wird der Nachweis über die abzusetzende 
Wassermenge nicht durch einen Zwischen-
zähler gemäß Abs. 2 erbracht, bleibt von 
der Absetzung eine Wassermenge von 20 
m³/Jahr ausgenommen.

(4)  Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die 
abzusetzende Wassermenge nicht durch 
einen Zwischenzähler nach Absatz 2 fest-
gestellt, werden die nicht eingeleiteten Was-
sermengen pauschal ermittelt. Dabei gilt als 
nichteingeleitete Wassermenge im Sinne 
von Absatz 1:
1.  je Vieheinheit bei Pferden, 

Rindern, Schafen, Ziegen und 
Schweinen

15 m³/
Jahr

2.  je Vieheinheit bei Geflügel 5 m³/
Jahr

  Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete 
Wassermenge wird um die gem. Abs. 3 
von der Absetzung ausgenommene Was-
sermengen gekürzt und von der gesamten 
verbrauchten Wassermenge abgesetzt. Die 
dabei verbleibende Wassermenge muss für 
jede für das Betriebsanwesen polizeilich ge-
meldete Person, die sich dort während des 
Veranlagungszeitraums nicht nur vorüberge-
hend aufhält, mindestens 40 m³/Jahr für die 
erste Person und für jede weitere Person 
mindestens 35 m³/Jahr betragen.

  Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestän-
de in Vieheinheiten zu § 51 des Bewer-
tungsgesetzes ist entsprechend anzuwen-
den. Für den Viehbestand ist der Stichtag 
maßgebend, nach dem sich die Erhebung 
der Tierseuchenbeiträge für das laufende 
Jahr richtet.

(5)  Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter 
Wassermengen sind bis zum Ablauf eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids zu stellen.

§ 42
Höhe der Abwassergebühr

(1)  Die Schmutzwassergebühr (§ 40) sowie die 
Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 
3) beträgt je m³ Abwasser 1,78 Euro.

(2)  Die Niederschlagswassergebühr (§ 40 a) 
beträgt je m² versiegelter Fläche 0,42 Euro.

(3)  Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu 
einer öffentlichen Abwasserbehandlungsan-
lage gebracht wird (§ 38 Abs. 3), beträgt je 
m³ Abwasser die doppelte Schmutzwasser-
gebühr.

(4)  Beginnt oder endet die gebührenpflichtige 
Benutzung in den Fällen des § 40 a wäh-
rend des Veranlagungszeitraumes, wird für 
jeden Kalendermonat, in dem die Gebüh-
renpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahres-
gebühr angesetzt.

§ 42 a
Höhe der Zählergebühr

(1)  Die Zählergebühr gem. § 37 Abs. 2 beträgt 
1 € je Monat für Zählergrößen mit max. 
Durchfluss 3-5 m³/h, für größere Zähler 
1,50 € je Monat.

(2)  Bei der Berechnung der Zählergebühr wird 
der Monat, in dem der Zwischenzähler erst-
mals eingebaut oder endgültig ausgebaut 
wird, je als voller Monat gerechnet.

§ 43
Entstehung der Gebührenschuld

(1)  In den Fällen des § 38 Abs. 1 und § 42 
a Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für 
ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalender-
jahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein 
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veran-
lagungszeitraumes, entsteht die Gebühren-
schuld mit Ende des Benutzungsverhältnis-
ses. Die Zählergebühr gemäß § 42 a wird 
für jeden angefangenen Kalendermonat, in 
dem auf dem Grundstück ein Zwischenzäh-
ler vorhanden ist, erhoben.

(2)  In den Fällen des § 39 Abs. 1 Satz 3 ent-
steht die Gebührenschuld für den bisheri-
gen Grundstückseigentümer mit Beginn des 
auf den Übergang folgenden Kalendermo-
nats; für den neuen Grundstückseigentümer 
mit Ablauf des Kalenderjahres.

(3)  In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht 
die Gebührenschuld bei vorübergehender 

Einleitung mit Beendigung der Einleitung, 
im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungs-
zeitraumes.

(4)  In den Fällen des § 38 Abs. 3 entsteht 
die Gebührenschuld mit der Anlieferung des 
Abwassers.

(5)  Die Gebührenschuld gemäß § 38 Abs. 1 
ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erb-
baurecht als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 
i.V.m. § 27 KAG).

§ 44
Vorauszahlungen

(1)  Solange die Gebührenschuld noch nicht 
entstanden ist, sind vom Gebührenschuld-
ner Vorauszahlungen zu leisten. Die Voraus-
zahlungen entstehen mit Beginn des Kalen-
dervierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht 
während des Veranlagungszeitraumes, ent-
stehen die Vorauszahlungen mit Beginn des 
folgenden Kalendervierteljahres.

(2)  Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zu-
letzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs 
bzw. ein Viertel der zuletzt festgestellten ver-
siegelten Grundstücksfläche sowie ein Viertel 
der Jahreszählergebühr (§ 42 a) zugrunde 
zu legen. Bei erstmaligem Beginn der Ge-
bührenpflicht wird der voraussichtliche Jah-
reswasserverbrauch und der Zwölftelanteil der 
Jahresniederschlagswassergebühr geschätzt.

(3)  Die für den Veranlagungszeitraum ent-
richteten Vorauszahlungen werden auf die 
Gebührenschuld für diesen Zeitraum ange-
rechnet.

(4)  In den Fällen des § 38 Abs. 2 und Abs. 3 
entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung.

§ 45
Fälligkeit

(1)  Die Benutzungsgebühren sind zwei Wochen 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids 
zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 
44) geleistet worden, gilt dies nur, soweit die 
Gebührenschuld die geleisteten Vorauszah-
lungen übersteigt. Ist die Gebührenschuld 
kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, 
wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheids durch Auf-
rechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.

(2)  Die Vorauszahlungen gemäß § 44 werden 
mit Ende des Kalendervierteljahres zur Zah-
lung fällig.

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswid-
rigkeiten

§ 46
Anzeigepflicht

(1)  Binnen eines Monats sind der Gemeinde 
der Erwerb oder die Veräußerung eines 
an die öffentlichen Abwasseranlagen an-
geschlossenen Grundstücks anzuzeigen. 
Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht oder 
einem sonstigen dinglichen baulichen Nut-
zungsrecht. Anzeigepflichtig sind der Veräu-
ßerer und der Erwerber.

(2)  Binnen eines Monats nach Ablauf des Ver-
anlagungszeitraumes hat der Gebühren-
schuldner der Gemeinde anzuzeigen

 a)  die Menge des Wasserverbrauchs aus ei-
ner nichtöffentlichen Wasserversorgungs-
anlage;

 b)  das auf dem Grundstück gesammelte 
und als Brauchwasser genutzte Nieder-
schlagswasser (§ 40 Abs. 1 Nr. 3);
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 c)  die Menge der Einleitungen aufgrund be-
sonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 3).

(3)  Binnen eines Monats nach dem tatsäch-
lichen Anschluss des Grundstücks an die 
Abwasserbeseitigung hat der Gebühren-
schuldner die Lage und Größe der Grund-
stücksflächen, von denen Niederschlags-
wasser den öffentlichen Abwasseranlagen 
zugeführt wird (§ 40a Abs. 1) der Gemein-
de in prüffähiger Form mitzuteilen. Kommt 
der Gebührenschuldner seinen Mitteilungs-
pflichten nicht fristgerecht nach, werden 
die Berechnungsgrundlagen für die Nieder-
schlagswassergebühr von der Gemeinde 
geschätzt.

(4)  Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im 
Maßstab 1:500 oder 1:1.000 mit Eintragung 
der Flurstücks-Nummer. Die an die öffent-
lichen Abwasseranlagen angeschlossenen 
Grundstücksflächen sind unter Angabe der 
in § 40 a Abs. 2 aufgeführten Versiege-
lungsarten und der für die Berechnung der 
Flächen notwendigen Maße rot zu kenn-
zeichnen. Die Gemeinde stellt auf Anforde-
rung einen Anzeigevordruck zur Verfügung

(5)  Ändert sich die versiegelte, abflusswirksa-
me Fläche, der Versiegelungsgrad oder die 
an Zisternen angeschlossene Fläche des 
Grundstücks, ist die Änderung innerhalb ei-
nes Monats der Gemeinde anzuzeigen.

(6)  Unverzüglich haben der Grundstückseigen-
tümer und die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung berech-
tigten Personen der Gemeinde mitzuteilen:

 a)  Änderungen der Beschaffenheit, der 
Menge und des zeitlichen Anfalls des 
Abwassers;

 b)  wenn gefährliche oder schädliche Stoffe 
in die öffentlichen Abwasseranlagen ge-
langen oder damit zu rechnen ist.

(7)  Binnen eines Monats hat der Grundstücks-
eigentümer der Gemeinde mitzuteilen, wenn 
die Voraussetzungen für Teilflächenabgren-
zungen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG 
entfallen sind, insbesondere abgegrenzte 
Teilflächen gewerblich oder als Hausgarten 
genutzt, tatsächlich an die öffentliche Ab-
wasserbeseitigung angeschlossen oder auf 
ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen 
errichtet werden.

(8)  Wird eine Grundstücksentwässerungsanla-
ge, auch nur vorübergehend, außer Betrieb 
gesetzt, hat der Grundstückeigentümer die-
se Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass 
der Grundstücksanschluss rechtzeitig ver-
schlossen oder beseitigt werden kann.

(9)  Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft ver-
säumt, so haftet im Falle des Absatzes 1 der 
bisherige Gebührenschuldner für die Benut-
zungsgebühren, die auf den Zeitpunkt bis 
zum Eingang der Anzeige bei der Gemeinde 
entfallen.

§ 47
Haftung der Gemeinde

(1)  Werden die öffentlichen Abwasseranlagen 
durch Betriebsstörungen, die die Gemeinde 
nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz 
oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder 
treten Mängel oder Schäden auf, die durch 
Rückstau infolge von Naturereignissen wie 
Hochwasser, Starkregen oder Schnee-
schmelze oder durch Hemmungen im Ab-

wasserablauf verursacht sind, so erwächst 
daraus kein Anspruch auf Schadenersatz. 
Ein Anspruch auf Ermäßigung oder auf Er-
lass von Beiträgen oder Gebühren entsteht 
in keinem Fall.

(2)  Die Verpflichtung des Grundstückseigentü-
mers zur Sicherung gegen Rückstau (§ 20) 
bleibt unberührt.

(3)  Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtge-
setzes haftet die Gemeinde nur für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit.

§ 48
Haftung der Grundstückseigentümer

Die Grundstückseigentümer und die Benutzer 
haften für schuldhaft verursachte Schäden, die 
infolge einer unsachgemäßen oder den Be-
stimmungen dieser Satzung widersprechenden 
Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zu-
stands der Grundstücksentwässerungsanlagen 
entstehen. Sie haben die Gemeinde von Er-
satzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 
solcher Schäden geltend gemacht werden.

§ 49
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 
GemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig

 1.  entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht 
der Gemeinde überlässt;

 2.  entgegen § 6 Absätze 1, 2 oder 3 von 
der Einleitung ausgeschlossene Abwäs-
ser oder Stoffe in die öffentlichen Ab-
wasseranlagen einleitet oder die vorge-
schriebenen Höchstwerte für einleitbares 
Wasser überschreitet;

 3.  entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne 
Vorbehandlung oder Speicherung in öf-
fentliche Abwasseranlagen einleitet;

 4.  entgegen § 8 Abs. 2 fäkalienhaltiges 
Abwasser ohne ausreichende Vorbe-
handlung in öffentliche Abwasseranlagen 
einleitet, die nicht an eine öffentliche 
Kläranlage angeschlossen sind;

 5.  entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser 
oder Abwasser, das der Beseitigungs-
pflicht nicht unterliegt, ohne besondere 
Genehmigung der Gemeinde in öffentli-
che Abwasseranlagen einleitet;

 6.  entgegen § 12 Abs. 1 Grundstücksan-
schlüsse nicht ausschließlich von der Ge-
meinde herstellen, unterhalten, erneuern, 
ändern, abtrennen oder beseitigen lässt;

 7.  entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftli-
che Genehmigung der Gemeinde eine 
Grundstücksentwässerungsanlage her-
stellt, anschließt oder ändert oder eine 
öffentliche Abwasseranlage benutzt oder 
die Benutzung ändert;

 8.  die Grundstücksentwässerungsanlage 
nicht nach den Vorschriften des § 16 
und des § 17 Absätze 1 und 3 herstellt 
oder betreibt;

 9.  entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige 
Entleerung und Reinigung der Abschei-
der nicht rechtzeitig vornimmt;

 10.  entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungs-
geräte für Küchenabfälle, Müll, Papier 
und dergleichen oder Handtuchspen-
der mit Spülvorrichtungen an seine 
Grundstücksentwässerungsanlagen an-
schließt;

 11.  entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstücks-
entwässerungsanlage vor der Abnahme 
in Betrieb nimmt.

(2)  Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig den Anzeigepflichten nach 
§ 46 Absätze 1 – 7 nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig nachkommt.

VII. Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 50
Übergangsregelung

Sind auf Grundstücken zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Satzung Zwischenzähler 
gem. § 41 Abs. 2 vorhanden, sind diese bei 
der Gemeinde unter Angabe des Zählerstan-
des und eines Nachweises über die Eichung 
des Zählers innerhalb von 6 Wochen nach der 
öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung 
anzuzeigen. Zwischenzähler, die den eichrechtli-
chen Vorschriften entsprechen, werden von der 
Gemeinde auf Antrag des Gebührenschuldners 
in ihr Eigentum entschädigungslos übernom-
men. § 41 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 51
Inkrafttreten

(1)  Soweit Abgabenansprüche nach dem bis-
herigen Satzungsrecht bereits entstanden 
sind, gelten anstelle dieser Satzung die 
Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt 
des Entstehens der Abgabeschuld gegolten 
haben.

(2)  Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung vom 
14.12.2011 (mit allen späteren Änderungen) 
außer Kraft.

Gärtringen, den 29.06.2016
Bürgermeister
(gez.)
Riesch

Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- 
und / oder 

Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 Gemein-
deordnung

Aufgrund von § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung 
wird auf Folgendes hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und/oder Formschriften aufgrund dieses Geset-
zes zustande gekommen sind, gelten 1 Jahr 
nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

2.  der Bürgermeister den Beschluss nach § 
43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehör-
de den Beschluss beanstandet hat oder 
die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
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Einwohnerzahlen Juli 2016

Die Einwohnerzahl betrug Ende Juli 2016:

Insgesamt Gärtringen Rohrau
12.350 10.675 1.675

davonmännlich 6.106 5.280 826
weiblich 6.244 5.395 849

Kämmereiamt Gärtringen

Grund- und Gewerbesteuervorauszahlungen  
zum 15. August 2016 fällig
Am 15. August 2016 wird die 3. Rate der Grundsteuer sowie 
der Gewerbesteuervorauszahlung fällig.
Der Grundsteuerbetrag ergibt sich aus dem letzten Bescheid 
bzw. Ihrem zuletzt erhaltenen Änderungsbescheid. Bitte beach-
ten Sie, dass Sie so lange keinen weiteren Grundsteuerbe-
scheid erhalten, bis eine Änderung eintritt, z.B. im Steuerbetrag 
oder bei Eigentumswechsel. Bewahren sie Ihren Grundsteuer-
Dauerbescheid deshalb sorgfältig auf.

Hinweis zur Grundsteuerpflicht bei Eigentumswechsel:
Bei Grundstücksveräußerungen bleibt der bisherige Eigentümer 
so lange zur Zahlung der Grundsteuer an die Gemeinde ver-
pflichtet, bis der Steuermessbescheid des Finanzamtes vor-
liegt. Das Finanzamt schreibt den Grundsteuermessbescheid 
bei Eigentümerwechsel jeweils einheitlich auf den nächsten 1. 
Januar zu. Erfolgt die Besitzübergabe z.B. am 01.03.2016, so 
wird der Eigentümerwechsel beim Finanzamt zum 01.01.2017 
zugeschrieben. So lange besteht die Zahlungspflicht des bishe-
rigen Eigentümers als Grundsteuerpflichtiger weiter.
Anderslautende Vereinbarungen im Kaufvertrag sind nur für die 
Verrechnung der Grundsteuer zwischen dem bisherigen und 
dem neuen Eigentümer von Bedeutung. Sie berühren aber die 
Steuerschuld und Zahlungspflicht gegenüber der Gemeinde auf-
grund der rechtlichen Voraussetzungen nicht.

Vierteljährliche Fälligkeit:
Die Grundsteuer wird - so weit keine anderweitige Regelung 
vereinbart wurde - jeweils zu einem Viertel am 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11. fällig. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde erfolgt 
zu diesen Terminen je ein Hinweis auf die Fälligkeit.
Jahreszahler:
Für Grundstückseigentümer, die ihre Grundsteuer als Jahres-
zahler in einem Gesamtbetrag entrichten, ist der fällige Zah-
lungstermin der 1. Juli 2016.
Kleinbetragsregelung:
-  Ist Ihr Gesamtsteuerbetrag nicht höher als 15,00 €, so ist die 
Grundsteuer erst am15.8. fällig.

-  Ist Ihr Gesamtsteuerbetrag nicht höher als 30,00 €, so ist 
die Grundsteuer je zur Hälfte des Jahresbetrags am 15.02.
und 15.08. fällig.

Als Barzahler müssen Sie die im Bescheid genannten Zahlungs-
termine beachten, da Ihnen sonst Mahngebühren und Säumnis-
zuschläge, im Falle der Beitreibung die Kosten der Zwangsvoll-
streckung, berechnet werden müssen.

Den Abbuchern wird die entsprechende Rate im Abbuchungs-
verfahren jeweils zum Fälligkeitstag vom angegebenen Kon-
to abgebucht. Falls Sie sich künftig am Bankeinzug beteiligen 
möchten, schicken Sie einfach ein SEPA-Lastschriftmandat mit 
rechtsverbindlicher Unterschrift an das Steueramt.

Noch ein Hinweis in eigener Sache:
In der Vergangenheit hatte unsere Gemeindekasse immer wieder 
einen erhöhten Aufwand durch Doppelbuchungen (Überweisun-
gen durch den Bürger / zeitgleiche Abbuchung aufgrund der 
Teilnahme am Lastschriftverfahren). Dies würden wir gerne in der 
Zukunft vermeiden, aus diesem Grund bitten wir die Lastschrift-
teilnehmer ggf. um Überprüfung Ihrer Unterlagen.
Haben Sie noch Fragen? Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau 
Magrini unter Tel. 07034/923-123oder per 
E-Mail: magrini@gaertringen.de gerne zur Verfügung.

Standesamt

Juli 2016

Geburt
-/-

Eheschließungen
Katharina Maria Wörner und Christophe Gutacker, Gärtringen
Carolin Brigitte Widmaier und Johannes Bader, Gärtringen
Jasemin Öner und Timo Schneider, Gärtringen
Theresa Katharina Kienle und Benjamin Zinser, Gärtringen
Jacqueline Kohler und Heiko Kimmerle, Gärtringen
Sarah Katharina Krause, Ulm, und Bernd Schmidt, Gärtringen
Natascha Anisimov und Tobias Singvogel, Gärtringen
Simone Bauder und Michael Christian Gutmann, Gärtringen 
Ortsteil Rohrau
Linda Pinceková, Gärtringen, und Marián Malý, Edelstal, Österreich
Miriam Dornstädter und Christian Bakó, Stuttgart

Sterbefall
Franz Ludwig Libal, Gärtringen

 
 
 

Verschenkbörse 
 

Der Gemeindeverwaltung sind folgende Gegenstände zur kostenlosen 
Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie Interesse daran haben, setzen Sie 

sich bitte mit der entsprechenden Telefonnummer in Verbindung. 

 
Die Verschenkbörse erreichen Sie unter 07034 / 923-210  Frau 

Schimpf (Montags) oder per E-Mail unter mb@gaertringen.de. Alle 
Artikel die bis spätestens Montag 10:00 Uhr mitgeteilt werden, er-
scheinen im nächsten Mitteilungsblatt. Gerne können Sie auch auf 
dem Anrufbeantworter Ihre zu verschenkenden Gegenstände hinter-
lassen. Erreicht uns keine anders lautende Mitteilung wird der zu 
verschenkende Gegenstand automatisch 2 x im Mitteilungsblatt ver-
öffentlicht, danach wird er automatisch gestrichen. Tiere können in 
der Verschenkbörse nicht angeboten werden.  

101 1 Partyzelt mit Seitenabdeckungen 61777 

102 1 Matratzenliege, umklappbar, 1,80 x 2,00 21900 

103 1 Holzkohle-Beistellherd, 40 cm breit  929793 

104 7 weiße Kunststoff-Gartenstühle und 2 Kunststoff-
Klappliegesessel 

20873 evtl. 
AB 

105 Kinderspielzeug, Inliner Gr.33-36, Ikea Kinderstuhl Holz 
blau, Schlittenbob rot ab 3 Jahre, Puppenbadewanne, Pup-
pensitz für Fahrrad, Puppenwiege, Gartenpool 2,60x1,75 m 

20582 

Impressum
Gemeinde Gärtringen
Mitteilungsblatt
Herausgeber des Mitteilungsblattes ist die Gemeinde Gärtringen.
Druck und Verlag: NUSSBAUM MEDiEn Weil der Stadt GmbH & Co. KG, 
71263 Weil der Stadt, Merklinger Straße 20, Telefon 07033 525-0, 
Telefax 07033 2048. www.nussbaummedien.de 
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungs-
berichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentlichungen der 
Gemeindeverwaltung Gärtringen und alle sonstigen Verlautbarungen 
ist Bürgermeister Thomas Riesch, Rohrweg 2, 71116 Gärtringen. 
Verantwortlich für “Was sonst noch interessiert“ und Anzeigenteil: 
Brigitte Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt 
Das Mitteilungblatt erscheint in der Regel donnerstags. 
Redaktions- und Anzeigenschluss: montags, 10.00 Uhr. Anzeigen-
annahme: anzeigen.71263@nussbaummedien.de. Einzelversand nur 
gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden Abonnement-
gebühr. Vertrieb (Abonnement und Zustellung): WDS Pressevertrieb 
GmbH, Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 
6924-0. E-Mail: abonnenten@wdspressevertrieb.de 
Internet: www.wdspressevertrieb.de
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Fundsachen Gärtringen
Gefunden wurde in Gärtringen: 
1 Smartphone
1 kleiner Schlüssel mit Anhänger „Murat Lamm“
1 leerer schwarzer Nylon-Einkaufskorb

Eigentumsansprüche können beim Bürgermeisteramt Gärtringen,
Zimmer 3, Tel.: 07034/923-104, E-Mail fundbuero@gaertringen.de
geltend gemacht werden.

Bildung und Schulen

Volkshochschule
TERMINE – TERMINE – TERMINE
Volkshochschule Gärtringen 2. Semester 2016 
Leitung: Thomas Luft 
Tel.: 07452/873245 oder 07034/ 237916 FAX: 07452/873926 
oder 07034/251550
E-Mail: volkshochschule@gaertringen.de

Das aktuelle VHS Programm finden Sie auch auf der HOME-
PAGE der Gemeinde Gärtringen; www.Gaetringen.de – Bildung 
und Betreuung. Melden Sie sich zu den Kursen der VHS an! 
Anmeldeformulare liegen in der Ludwig-Uhland-Schule aus. An-
meldungen können auch in den Briefkasten der VHS / LUS 
Gärtringen, Wilhelmstraße 14-16 eingeworfen werden.

Neue Kurse beginnen im August/September 2016

YOGA in Gärtringen mit Faszientraining für NACHHOLER, 
NEUEINSTEIGER und WIEDEREINSTEIGER!
Ein ganzheitlicher, systematischer Aufbau für die Körperkraft 
(Faszien), für die geistige Kraft und für die Seele, um den Alltag 
leichter zu meistern! Die Muskulatur wird gelockert und aufge-
baut, Stress wird abgebaut. Die Tiefenentspannungen sorgen 
für die Regeneration des gesamten Systems. Der Atem wird 
bewusst für die Gesundheit eingesetzt. Ein einzigartiges Übungs-
system und für jeden möglich!
Die laufenden Kurse haben am 13.06.2016 begonnen! Jederzeit 
ist der Einstieg teilweise noch möglich! 
Anmeldung bei: Frau Leitung: Margit Honold, Yogalehrerin und 
Meditationsleiterin, Herrenberg Tel. 07032/814455 oder
0176/62977277
Gebühr.: pro Stunde Erwachsene ab 8,- €, Ehepaare  15,-€, 
Studenten 7,50€

YOGA in den Sommerferien
3. Ferienwoche: Dienstag, 16.08.2016 9.00-10.30 Uhr und 
19.45-21.15 Uhr
6. Ferienwoche: Dienstag, 06.09.2016 9.00-10.30 Uhr und Don-
nerstag, 08.09.2016 18.00-19.30 Uhr
Die Kurse finden jeweils im Samariterstift statt.
GÄ 45-4B YOGA PLUS Samstag 10.09.2016 10.00 – 12.30 Uhr 
Samariterstift

GÄ 61 Geburtsvorbereitung für Paare 
7 x 2 Stunden und ein Nachtreffen Leitung: Cornelia Gandowitz, 
Tel. 01525/4278381, Termin: dienstags, ab 02.08.- 30.08.2016, 
19.00 – 22.00 Uhr, Ort:    Storchennest Herrenberg Anmeldung 
bitte bei Frau Gandowitz, Partnergebühr:€ 85,-
GÄ 64 A Rückbildung und Neufindung 
Liebevolle Kontaktaufnahme zum Baby in der Schwangerschaft. 
Bitte, wenn möglich, mit Partner, Leitung: Cornelia Gandowitz, 
Tel. 01525/4278381, Termin montags, 01.08.- 12.08. von 14.00 
– 15.30 Uhr, Ort Storchennest Herrenberg

GÄ 68 Geburtsvorbereitung für Paare – Hypnobirthing 
Leitung: Cornelia Gandowitz, Tel. 01525/4278381, Termin: 
dienstags: 15.08. – 29.08.2016, Ort: Kindergarten Kirchstraße, 
Anmeldung bitte bei Frau Gandowitz, Tel.: 07032/1631401, Di. 
+ Do. 10-12 & 14-16 Uhr

Referat Kinder, Jugend & Familie

Jugendreferat

Besuch den Bürgermeister Riesch am 23.8. im Ferienpro-
gramm
Bürgermeister Thomas Riesch lädt dich herzlich zum persön-
lichen Kennenlernen ein und möchte dabei deine Ideen und 
Vorschläge erfahren. Anschließend zeigt er dir die Gemeindever-
waltung. Welche Aufgaben hat der Bürgermeister? Wie sieht es 
in seinem Büro aus? Wofür gibt die Gemeinde das meiste Geld 
aus? Was ist bei einer standesamtlichen Trauung zu beachten? 
Wir begeben uns auf eine spannende Entdeckungsreise durch 
die unterschiedlichen Ämter und Aufgabenfelder im Rathaus. 
Dabei gibt es für dich knifflige Aufgaben zu lösen. Dauer: 14 Uhr 
bis 16.30 Uhr. Alter: ab 7 Jahre. Treffpunkt: Villa Schwalben-
hof. Anmeldung im Ferienprogrammheft oder per E-Mail unter 
kunst@gaertringen.de bzw. per Tel. 923113. 

Theaterkurs mit Schaupielerin Iris Guggenberger vom Galli 
Theater Backnang im Ferienprogramm vom 5.9. bis 8.9.2016
Ein Theaterkurs ist eine wunderbare Ferienbeschäftigung. Über 
das gemeinsame Spiel mit anderen Kindern und Jugendlichen 
werden die Grundlagen des Theaterspiels vermittelt. Wir haben 
viel Spaß und üben in lockerer Atmosphäre ein Theaterstück, 
das wir am Ende vorspielen. Durch das Spielen verschiedener 
Rollen werden Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit ge-
stärkt. Alter: ab 9 Jahre. Treffpunkt: Villa Schwalbenhof. Dauer: 
9.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Unkostenbeitrag: 80 €uro. Anmeldung im 
Ferienprogrammheft oder per E-Mail unter kunst@gaertringen.de 
bzw. per Tel. 923113.

Fußballferiencamp vom 29.8. bis 1.9. im Gärtringer Ferien-
programm
Die Young Sports Fußballschule veranstaltet mit DFB-lizenzierten 
Trainern während der Sommerferien in Gärtringen ein Fußball-
camp für Jungs und Mädchen im Alter von 5 bis 16 Jahren. Die 
Teilnehmer erhalten Fußballspaß, Techniktraining, Spiele, Turnie-
re, DFB-Fußballabzeichen und die Tricks der Stars! Eingeteilt in 
altersgerechte Gruppen mit angepasstem Programm. Inklusive 
T-Shirt, Medaille, DFB-Fußballabzeichen + Urkunde, Mittagessen 
und Getränken. Teilnehmerbeiträge: 3 Tage von 90 bis 105 €uro 
/ 4 Tage von 115 -135 €uro. Das Camp kann als 3- oder 4- Ta-
ges Camp gebucht werden (Tage frei wählbar). Der 4. Tag kann 
auch während des Camps hinzugebucht werden. Weitere Preis-
staffelungen siehe Homepage www.fußballschule-youngsports.
de. Veranstaltungsort ist das Vereinsgelände des FC Gärtringen. 
Die Kinder können ab 8.30 Uhr da sein und bis 15.30 Uhr abge-
holt werden. Bei länger anhaltendem Regen steht die Schwarz-
waldhalle als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung. Anmeldung: 
Young Sports - Sven Fellmann, Tel. 07031/4355643, Mobil: 
0171/1706182, E-Mail: youngsports.svenfellmann@t-online.de. 
Mehr Infos unter www. fußballschule-youngsports.de. Das Fuß-
ballcamp wird unterstützt von der Gemeinde Gärtringen.

Es gibt bei manchen Angeboten im Ferienprogramm noch 
freie Plätze. Jetzt anmelden!
Das Ferienprogrammheft mit der Anmeldung ist in der Gemein-
deverwaltung Gärtringen und im Rathaus Rohrau zur Abholung 
ausgelegt. Auf der Homepage der Gemeinde Gärtringen können 
Sie das Programmheft unter Familie & Bürgerengagement - 
Kinder-Sommerferienprogramm als Download bekommen. Fol-
gende Veranstaltungen finden in der Zeit vom 11.8. bis 11.9. 
2016 statt: 11.8. Inline Skating, Carl-Zeiss-Planetarium; 12.8. 
Spiel & Spaß im Freibad; African Dance; 15.8. Impressionismus; 
16.8. bis 19.8. Mein Cajon; 16.8. Pizza backen, Nachmittag 
bei den Kamelen; 17.8. Swingolf; 18.8. Fernsehturm Stuttgart; 
18.8. Abenteuer Wald; 19.8. Aquarellmalen; 22.8. Bauchredner-
programm Knax-Klub; 23.8. Besuch beim Bürgermeister Tho-
mas Riesch; 24.8. Streuobstwiese; 25.8. Mosaik-Deko-Spiegel; 
27.8. Rund um den Hund; 29.8. bis 2.9. Filmwoche; 29.8. bis 
1.9. Fußballferiencamp; 29.8. Voll stylisch - Girls mit Stil; 31.8. 
Bilderbuchkino; 1.9. Besuch beim Gäuboten; 2.9. Feuerwehr 
Gärtringen, Schnuppermittag Radfahrerverein, Nachmittag bei 
den Kamelen; 3.9. Geocaching, Kreativ mit Steinen; 4.9. Tennis-
Schnuppertraining; 5.9. bis 8.9. Theaterkurs für Kinder und 
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Jugendliche Galli Theater Backnang; 6.9. Bauernhofbesuch; 7.9. 
Aramis Sportwelt; 7.9. bis 9.9. Kinderferientage; 8.9. Tischtennis; 
8.9. Bogenschießen; 9.9. Buchhandlung Wittwer; 11.9. Tennis-
schnuppertraining.

Voll Stylisch - Girls mit Stil am 29.08. im Ferienprogramm
Nicht jedem steht "Alles" - nicht "Alles" sieht gut aus. Was aber 
steht mir denn nun? Welche Farben passen zu mir? Welcher 
Kleidungsstil betont die Figur vorteilhaft? An diesem Nachmittag 
erhältst Du viele hilfreiche Tipps rund um das Thema Kleidung 
und gutes Aussehen. Auch Tipps zu Make-up und der richtigen 
Schminktechnik gehören dazu. Am besten in Lieblingskleidung 
kommen, dazu Lust und Laune und Kleidungsstücke zu denen 
ihr Fragen habt einfach mitbringen. Alter: ab 12 Jahre. Treffpunkt: 
Villa Schwalbenhof. Dauer: 14 Uhr bis 17 Uhr. Veranstalter: Frau 
Priesching. Anmeldung im Ferienprogrammheft oder per E-Mail: 
kunst@gaertringen.de bzw. Tel. 923113.

Gärtringer Schachtreff für Senioren und junge Leute
Schach ist ein Spiel für jedes Alter! Im Begegnungscafe des 
Samariterstifts Gärtringen findet dienstags von 14.30 Uhr bis 18 
Uhr ein offener Schachtreff statt. Vom Anfänger bis zum fortge-
schrittenen Spieler ist jeder herzlich willkommen. Hier können 
Sie das Schachspiel lernen. Ein späteres Kommen und früheres 
Gehen ist möglich. Der Schachtreff hat keinen Vereinsstatus. Es 
gibt keine offizielle Mitgliedschaft. Eine Anmeldung zu diesem 
kostenlosen Angebot ist nicht nptwendig. Seniorinnen und Seni-
oren und alle am Schachspiel interessierten Kinder und Jugend-
lichen sind herzlich willkommen. Informationen: H. Zuppke,Tel. 
29283, Referat Kinder/Jugend/Familie, H. Kunst, Tel. 923113, 
E-Mail: kunst@gaertringen.de

Ortsbücherei

Ortsbücherei Gärtringen
Bismarckstr. 16.a Tel. 26001

Öffnungszeiten: Die Bücherei ist während der Schulferien - 
also in der Zeit vom 1. August bis zum 9. September - jeweils 
am Dienstag von 10.00 - 13.00 Uhr und am Donnerstag von 
16.00 – 20.00 Uhr für Sie geöffnet.

Ausführliche Texte im Internet: Ortsbücherei Aktuell

Mit Krimis von der Normandie bis in die  
Provence

Der Kommissar und der Mörder vom Cap de la Hague 
– von Maria Dries
Philippe Lagarde, Lebenskünstler und Kommissar im Ruhestand, 
wird von einer jungen Frau aufgesucht, die behauptet, der Tod 
ihrer Großmutter vor fünf Jahren sei kein Unfall gewesen, son-
dern Mord. Sie habe einen Mann beobachtet, der fluchtartig das 
Haus verließ, nur habe ihr niemand geglaubt. Lagardes Interesse 
ist geweckt – vor allem, als sich wenig später eine ähnliche 
Tragödie zuträgt. Eine alte Frau stürzt mitten in der Nacht die 
Treppe hinunter – offenbar wurde sie vorher betäubt.

Küstenstrich: Nicolas Guerlains zweiter Fall 
– von Benjamin Cors
Sein neuer Auftrag führt den charismatischen Nicolas Guerlain 
abermals in die Nähe seiner Heimatstadt Deauville. Doch noch 
bevor er die Bekanntschaft seiner Schutzperson machen kann, 
stößt er auf eine Leiche.

Eskapaden – von Martin Walker
Das Périgord ist das gastronomische Herzland Frankreichs – 
neuerdings auch wegen seiner aus historischen Rebsorten ge-
kelterten Weine. Doch die Cuvée Éléonore, mit der die weit-
verzweigte Familie des Kriegshelden Desaix an ihre ruhmreiche 
Vergangenheit anknüpfen will, ist für Bruno, Chef de police, 
eindeutig zu blutig im Abgang.

Mord im Maison Cézanne – von Mary L. Longworth
Der betagte Postangestellte René Rouquet wurde in seiner Wohnung 
ermordet. Der berühmte Maler Paul Cézanne hat hier seine letzten 

Lebensjahre verbracht. Rouquet hatte eine alte Leinwand entdeckt, 
auf der eine junge Provenzalin dargestellt ist. Ein echter Cézanne? 
Aber wer ist die lächelnde Frau auf dem Gemälde? Und wer hat 
Rouquet ermordet? Richter Antoine Verlaque und die schöne Jurap-
rofessorin Marine Bonnet stehen vor einem komplizierten Fall.

Schwarzer Lavendel– von Remy Eyssen
In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gewöhnt sich 
der deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur langsam. Zu 
seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines 
kleinen Weinbergs. Aber die Freude darüber währt nur kurz, 
denn statt edler Reben wird auf dem Grundstück eine mumifi-
zierte Frauenleiche entdeckt. Der detailversessene Ritter erkennt 
schnell: Die Tote wurde professionell einbalsamiert. Als eine wei-
tere junge Frau als vermisst gemeldet wird, findet Ritter heraus, 
dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence kamen. 

Provenzalische Intrige – von Sophie Bonnet
Es ist Frühling in der Provence. Das Luberon-Tal ist in ein weiß-
rosa Blütenmeer getaucht, und in den Destillerien rund um 
Sainte-Valérie herrscht Hochbetrieb. Inmitten dieser Idylle wird 
Paulette Simonet, Inhaberin der Kosmetikfirma Mer des Fleurs, 
tot im Kessel ihrer Seiferei aufgefunden. Unfall oder Mord? 

Tödlicher Tramontane – von Yann Sola
Perez, Kleinganove und Hobbydetektiv, würde gern in aller Ruhe 
sein Restaurant und seinen florierenden Schwarzhandel mit spa-
nischen Delikatessen betreiben. Doch dann tritt der neue Po-
lizeichef aus dem Norden seinen Dienst in Banyuls an, und in 
Strandnähe explodiert eine stattliche Yacht. Von der Besatzung 
keine Spur. Und als auch noch Perez’ Freundin Marianne spurlos 
verschwindet, die zuvor mit ungewöhnlichen Mitteln gegen die 
geplante Erweiterung des Hafens demonstriert hat, ahnt Perez, 
dass es an der Côte Vermeille nicht mit rechten Dingen zugeht. 


